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Jagdnutzungseinheit (JNE) * Tüschenwald-Ost
PachtjagdbezirkJNE Art:

ID Wildlife: 996

ID JAM:       701

"Staatsjagd Tüschenwald Ost"amtl. Jagdbezirk:

Art:  staatlicher verpachteter Eigenjagdbezirk

Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Adresse: Moltkestraße 8, 46483.0 Wesel

Telefon: 0281/33832-0

Fax: 0281-3383-285

E-Mail: niederrhein@wald-und-holz.nrw.de

RFA Niederrhein

Forstbetriebsbezirk - Hochwald

Zuständige Person: Müller, Marco

Adresse: Uedemer Str. 54, 46509 Xanten

Telefon: +49 2154 8239487

Mobil: +49 171 5870165

Fax: +49 2154 8239489

E-Mail: Marco.Mueller@wald-und-holz.nrw.de

Beschreibung

Pachtzeit: von 01.04.2026 bis 31.03.2035

Lage: Waldgebiet nördlich von Sonsbeck auf einer Anhöhe (eiszeitlich bedingter
Höhenzug).

Höhenlage: zwischen 40 und 85 über NN

Fläche: 146,00 ha

Waldaufbau: Ca. 60 % Laubwald mit eingemischten Nadelhölzern; ca. 40 % überwiegend
Nadelholz. Flächen im Jungwuchsstadium bis zum Altholzstadium vorhanden,
Schwerpunkt bilden jedoch Bestände von 40 bis 60 Jahren.

Gatter: Gatter vorhanden, sollen aber in Zukunft abgebaut werden. Eine neue
Gattererrichtung ist unwahrscheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Wildbestand: Rehwild, Hase, Fasan, Ringeltaube, vereinzelt Kanin und Stockente.

Abschuss der letzten 3 Jahren: Rehwild: 22 (Fallwild: 10), Hase/Kanin: 64, Füchse: 4, Federwild: 97

Jagdliche Einrichtungen: Für jagdliche Einrichtungen hat der Pächter in Absprache mit dem RFA selbst zu
sorgen.

Äsungsflächen: 7 Wildäsungsflächen vorhanden. Keine Düngung, nur Kalkung / Wildfütterungen und
Anlage von Wildäckern verboten!

Erholungsverkehr: Stark frequentierter Erholungswald.

*  Die Jagdnutzungseinheit kann einem Teil oder dem ganzen amtlichen Jagdbezirk entsprechen.
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Sonstiges: ca. 90 ha gehören zum NSG "Nördlicher Tüschenwald", in dem auch ein geschützter
Quellbereich (Biotop nach § 62 LG) liegt. Im NSG liegt ferner ein ca. 7,1 ha großes
Wildnisgebiet. Keine Störungen von Horstbrütern!

Besonderheiten: Im Revier befinden sich: 2 kl. Parkplätze, 1 Jugendbildungsstätte (zahlreiche Kinder
und Führungen), Teichanlage "Hasenacker" (Waldkonzert, intensive
Erholungsnutzung); 1 eingezäunter Funkturm (keine Jagdausübung möglich). Mit
Ausnahme der Ansitzjagd ruht die Jagd samstags ab 14.00 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen ganztägig (mit Rücksicht auf den Erholungsverkehr).  Die Bejagung der
kompletten Teichanlage ist nicht gestattet.
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Landschaftsplan Sonsbeck/ Xanten 

2.  Besonders gesch!tzte Teile von Natur und Landschaft (§§ 19 ± 23 LG) 

GfL 111 03862-46 - 55 - 

2.3 Naturschutzgebiete  

2.3.1 Allgemeine Festsetzungen f!r alle Naturschutz gebiete 

Nach § 20 LG werden Naturschutzgebiete festgesetzt, soweit dies 

a) zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten, 

b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschicht-
lichen Gr!nden oder 

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Sch"nheit einer 
Fl#che oder eines Landschaftsbestandteils  

erforderlich ist. Die Festsetzung ist auch zul#ssig zur Herstellung oder Wiederherstellung 
einer Lebensgemeinschaft oder Lebensst#tte im Sinne von Buchstabe a).  
Die Unterschutzstellung der Naturschutzgebiete erfolgt auch gem#û § 48 c LG in Verbin-
dung mit der Richtlinie 92/43EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der nat!r-
lichen Lebensr#ume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie). 

F!r alle Naturschutzgebiete, die im Kapitel 2.3.3 beschrieben und in der Festsetzungskar-
te Teil 1 dargestellt sind, gelten die nachfolgend genannten allgemeinen Festsetzungen. 

Die unter den Verboten und Geboten aufgef!hrten Unber!hrtheiten umfassen die Tatbe-
st#nde, die !ber die allgemeine Unber!hrtheitsklausel hinausgehen. Nutzungen, Unterhal-
tungs-, Sicherungs- und Pflegemaûnahmen, die unter die allgemeine Unber!hrtheit fallen, 
sind in Kapitel 2.1, Unterpunkt I aufgef!hrt. 

I. Verbote 

Es ist verboten:  

1. B!ume, Str!ucher oder sonstige Geh"lze zu besch!digen, zu f!llen, zu roden 
oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem Wachstum oder 
Erscheinungsbild zu beeintr!chtigen oder zu gef!hrden. 

Unber#hrt  bleiben die landwirtschaftliche Nutzung im Rahmen der guten fach-
lichen Praxis, der f!r die Bewirtschaftung notwendige R!ckschnitt von Geh"l-
zen entlang von landwirtschaftlichen Nutzfl#chen sowie das Freihalten des 
Lichtraumprofiles entlang von Straûen, Wegen und Eisenbahnstrecken. 

Erl uterungen: !

Unter!die!Unber"hrtheit!f llt!z.B.!das!Besch digen! von!weitreichenden!Wurzelaus-
l ufern!im!Rahmen!der!landwirtschaftlichen!Bodenbea rbeitung.!!

Bei!der!ordnungsgem ûen!Pflege!von!Hecken!und!Kopfb  umen!darf!der!letztmalige!
Schnitthorizont!nicht!beseitigt!werden.!
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2. wildwachsende Pflanzen, Pilze, Flechten und Moose zu besch!digen, auszurei-
ûen, auszugraben oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ih-
rem Wachstum zu beeintr!chtigen oder zu gef!hrden. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r notwendige 
Reparatur- und Wartungsarbeiten an bestehenden Ver- und Entsorgungsleitun-
gen, einschlieûlich Fernmeldeeinrichtungen, die auf Fl#chen auûerhalb der 
Schutzstreifen durchzuf!hren sind. 

Erl uterungen: !

Unter!das!Verbot!f llt!auch!das!Sammeln!von!Pilzen! und!Beeren.!

3. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu 
verletzen oder zu t"ten, ihre Eier, Larven, Puppen, Brut- und Lebensst!tten zu 
beeintr!chtigen oder zu zerst"ren.  

Unber#hrt bleibt der ordnungsgem#ûe Einsatz von tierschutzkonformen Fallen 
zwecks Bestandsregulierung des Bisams und der Nutria im Rahmen der Deich- 
und Gew#sserunterhaltung unter Beachtung der jeweils geltenden Bestimmun-
gen zum Waffen-, Tierschutz- und allgemeinen Artenschutzrecht. 

Erl uterungen: !

Hierunter!f llt!nicht!das!Vergr men!oder!Vertreiben !von!wildlebenden!Tieren!auf!
landwirtschaftlich!oder!gartenbaulich!genutzten!Fl chen!zum!Schutz!der!Kulturen.!
Eine!Beunruhigung!kann!insbesondere!erfolgen!durch!L rm!oder!durch!Fotografie-
ren.!

4. Tiere, B!ume, Str!ucher, sonstige Pflanzen oder entwicklungsf!hige Pflanzen-
teile einzubringen.  

Ausnahmen f!r die Erstaufforstung mit standortgerechten, heimischen Geh"l-
zen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag.  

Erl uterungen: !

Unter!das!Verbot!fallen!auch!die!Erstaufforstung!sowie!die!Anlage!von!Schmuckrei-
sig-!und!Weihnachtsbaumkulturen,!Baumschulen,!Kleing rten!oder!Grabeland.!

5. auf Gr#nland oder nicht bewirtschafteten Fl!chen D#ngemittel zu lagern oder 
Silagemieten anzulegen. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r die Lagerung 
bzw. die Anlage auf Gr!nland auûerhalb der vegetationskundlich bedeutsamen 
Fl#chen. 

Erl uterungen: !

Die!vegetationskundlich!bedeutsamen!Fl chen!sind!in !der!Festsetzungskarte!Teil!1!
als!schraffierte!Fl chen!gekennzeichnet.!



Landschaftsplan Sonsbeck/ Xanten 

2.  Besonders gesch!tzte Teile von Natur und Landschaft (§§ 19 ± 23 LG) 

GfL 111 03862-46 - 57 - 

6. Fl!chen auûerhalb der Straûen und Wege, Park- und Stellpl!tze zu betreten 
oder auf ihnen zu fahren oder zu reiten.  

Unber#hrt  bleiben 

· ! das Betreten und Reiten durch den Eigent!mer oder Besitzer sowie das 
Reiten auf den daf!r gekennzeichneten Wegen. 

· ! das Betreten zur ordnungsgem#ûen Bestandsregulierung des Bisams und 
der Nutria im Rahmen der Deich- und Gew#sserunterhaltung unter Beach-
tung der jeweils geltenden Bestimmungen zum Waffen-, Tierschutz- und 
allgemeinen Artenschutzrecht.  

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r notwendige 
Reparatur- und Wartungsarbeiten an bestehenden  Ver- und Entsorgungsleitun-
gen einschlieûlich Fernmeldeeinrichtungen, die auf Fl#chen auûerhalb der 
Schutzstreifen durchzuf!hren sind.  

Erl uterungen: !

Nach!§!3!Abs.!1!e!Landesforstgesetz!gilt!das!Verbot!mit!Kraftfahrzeugen!zu!fahren!
und!zu!reiten!im!Wald!auch!auf!Straûen!und!Fahrwegen.!!

7. bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu errichten, zu !ndern oder deren Nutzung zu !ndern, auch wenn sie keiner 
bauaufsichtlichen Genehmigung bed#rfen.  

Unber#hrt  bleiben die Errichtung orts!blicher Forstkultur- und Weidez#une/ 
Weidefrechtungen, die Errichtung jagdlicher Einrichtungen f!r die Ansitzjagd 
in orts!blicher Bauweise unter Beachtung der jeweiligen Schutzzwecke, die 
bauliche $nderung innerhalb bestehender Geb#ude, die Errichtung sowie das 
Anbringen oder $ndern von Schildern und Werbeanlagen, die durch Gesetz 
bzw. aufgrund eines Gesetzes vorgeschrieben sind oder in Abstimmung mit der 
Unteren Landschaftsbeh"rde als Hinweis auf eine Direktvermarktung dienen. 

Erl uterungen: !

Die!Schutzzwecke!sind!zu!jedem!Naturschutzgebiet!unter!Kapitel!2.3.3!konkretisiert.!

Das!Verbot,!bauliche!Anlagen!zu!errichten,!kann!im!Einzelfall!zu!unzumutbaren!Be-
eintr chtigungen!der!Bewirtschaftung!vorhandener!la ndwirtschaftlicher,!forstwirt-
schaftlicher!oder!gartenbaulicher!Betriebe!f"hren.! Dies!kann!z.B.!der!Fall!sein,!wenn!
das!Vorhaben!nicht!vollst ndig!auûerhalb!des!Naturs chutzgebietes!durchf"hrbar!ist.!
Im!Falle!einer!nicht!durch!den!Landschaftsplan!beabsichtigten!H rte!kann!die!Untere!
Landschaftsbeh#rde!eine!Befreiung!gem.!§!69!LG!erteilen.!Grundlage!f"r!eine!Ent-
scheidung!ist!die!Stellungnahme!der!Landwirtschaftskammer.!
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8. Ver!nderungen der Oberfl!chengestalt des Bodens vorzunehmen, die Gestalt 
der Gew!sser zu !ndern oder zu zerst"ren, Fischteiche anzulegen, oberirdische 
oder unterirdische Leitungen oder Dr!nagen neu zu verlegen oder zu ver!n-
dern. 

Unber#hrt  bleiben die Verlegung von Wasserleitungen zur Wasserversorgung 
des Viehs und die Unterhaltung und Pflege von Dr#nagen und baulichen Anla-
gen sowie Maûnahmen zur Beseitigung von Auskolkungen und Ansandungen 
am Rhein, verursacht durch j#hrliches Hochwasser. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r notwendige 
Reparatur- und Wartungsarbeiten an bestehenden Ver- und Entsorgungsleitun-
gen, einschlieûlich Fernmeldeeinrichtungen, die auf Fl#chen auûerhalb der 
Schutzstreifen durchzuf!hren sind.  

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r die Erneue-
rung bestehender Drainagen.  

Erl uterungen :!

Ver nderungen!der!Oberfl chengestalt!sind!Aufsch"tt ungen,!Verf"llungen,!Abgra-
bungen,!Ausschachtungen,!Sprengungen!oder!die!Anlage!und!Ver nderung!von!
Straûen,!Wegen,!Stellpl tzen!und!Gew ssern.!Unter!d en!Begriff!¹Gew sserª!fallen!
auch!Teiche,!die!keiner!wasserrechtlichen!Erlaubnis!oder!Genehmigung!bed"rfen.!
Ober-!und!unterirdische!Leitungen!sind!u.a.!Versorgungs-!oder!Entsorgungsleitun-
gen!sowie!Fernmeldeeinrichtungen.!

Als!Ver nderung!ist!auch!jede!$nderung!in!Bezug!auf !ihre! uûere!Gestalt,!Dimensi-
on!oder!Lage!zu!verstehen.!

Zu!den!Ver nderungen!der!Oberfl chengestalt!des!Bod ens!z hlt!nicht!die!Eineb-
nung!von!Gel ndefurchen!oder!Rinnen,!im!Rahmen!der! ordnungsgem ûen!landwirt-
schaftlichen!Nutzung.!!

9. Stoffe oder Gegenst!nde, die das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt ge-
f!hrden oder beeintr!chtigen, einzubringen, zu lagern, abzulagern oder sich ih-
rer in anderer Weise zu entledigen. 

Erl uterungen: !

Hierunter!f llt!insbesondere!Kl rschlamm!auszubring en,!Gew sser!zu!kalken!oder!
zu!d"ngen!oder!in!sonstiger!Weise!den!Wasserhaushal t!zu! ndern.  

10. Verkaufsbuden, -st!nde, -wagen, Warenautomaten oder Zelte, Wohnwagen 
oder !hnliche, dem zeitweisen Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen zu 
nutzen, auf- oder abzustellen.  
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11. zu lagern oder Feuer zu machen. 

Unber#hrt  bleibt das Verbrennen des im Schutzgebiet bei Pflegemaûnahmen 
anfallenden Schlagabraumes auf landwirtschaftlichen Nutzfl#chen auûerhalb 
der vegetationskundlich bedeutsamen Fl#chen, wenn keine geeignete andere 
Verwertungsm"glichkeit besteht und dies nach Abfall- und ordnungsrechtlichen 
Vorschriften zul#ssig ist. 

Erl uterungen: !

Die!vegetationskundlich!bedeutsamen!Fl chen!sind!in !der!Festsetzungskarte!Teil!1!
als!schraffierte!Fl chen!gekennzeichnet.!

12. den Grundwasserflurabstand zu ver!ndern.  

13. bei Gew!ssern II. Ordnung in der Zeit vom 01. M!rz bis 15. Juni das Ent-
schlammen, die Sedimententnahme und die Grundr!umung, der Schnitt von 
R"hricht- und Staudenwuchs im Bereich der Wasserwechselzone sowie die B"-
schungsmahd. 

Unber#hrt  bleiben Maûnahmen, die auf der Grundlage eines genehmigten Ge-
w#sserunterhaltungsplanes durchgef!hrt werden.  

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r Unterhal-
tungsmaûnahmen, die witterungsbedingt nicht vor dem 01. M#rz durchf!hrbar 
waren, f!r den ordnungsgem#ûen Wasserabfluss aber notwendig und nicht ge-
eignet sind, im Schutzgebiet zu erhaltende Arten und Artengemeinschaften 
nachhaltig zu sch#digen.  

14. Hunde auûerhalb der Park- und Stellfl!chen oder Hofr!ume unangeleint laufen 
zu lassen. 

Erl uterungen: !

Der!Einsatz!von!Jagd-!und!H"tehunden!im!Rahmen!ordn ungsgem û!ausge"bter!
Nutzungen!f llt!unter!die!Unber"hrtheitsklausel!gem .!Kapitel!2.1,!Unterpunkt!I. 

15. Flug-, Schiffsmodelle oder Handdrachen zu betreiben.  
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16. Dauergr#nlandfl!chen oder nicht bewirtschaftete Fl!chen umzubrechen oder in 
eine andere Nutzungsart umzuwandeln. 

Unber#hrt  bleibt die Umwandlung von Gr!nlandfl#chen, welche ehemals von 
Acker in Gr!nland auf der vertraglichen Basis der Naturschutzsonderprogram-
me oder die nach Rechtskraft des Landschaftsplanes von Acker in Gr!nland 
umgewandelt worden sind bzw. werden, in Abstimmung mit der Unteren Land-
schaftsbeh"rde. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag auûerhalb der 
vegetationskundlich bedeutsamen Fl#chen f!r Maûnahmen zur Regeneration 
der Grasnarbe (¹Pflegeumbruchª) mit anschlieûender Wiedereinsaat als Dauer-
gr!nland in der Zeit vom 01. Juli bis 01. Oktober eines jeden Jahres, wenn die 
im Schutzgebiet zu erhaltenden Arten und Artengemeinschaften hierdurch nicht 
nachhaltig gesch#digt werden. 

Erl uterungen: !

Die!vegetationskundlich!bedeutsamen!Fl chen!sind!in !der!Festsetzungskarte!Teil!1!
als!schraffierte!Fl chen!gekennzeichnet.!

17. Wild!cker neu anzulegen. 

18. sonstige T!tigkeiten auszu#ben, deren Auswirkungen das Naturschutzgebiet 
st"ren oder sch!digen.  

Erl uterungen: !

Das!Verbot!kann!nur!f"r!solche!T tigkeiten!gelten!u nd!angewandt!werden,!die!beim!
Satzungsbeschluss!nicht!erkennbar!waren.!

II. Gebote 

1. Maûnahmen der Gew!sserunterhaltung sind im Einvernehmen mit der Unte-
ren Landschaftsbeh"rde festzulegen.  

Erl uterungen: !

Das!Einvernehmen!kann!im!Rahmen!der!j hrlich!vorzul egenden!Unterhaltungspl ne!
hergestellt!werden.!Grundlage!f"r!das!Einvernehmen! sind!die!jeweils!aktuellen!
Richtlinien.!Hierzu!z hlt!insbesondere!die!%Richtlinie!f"r!naturnahe!Unterhaltung!und!
naturnahen!Ausbau!der!Flieûgew sser!in!Nordrhein-We stfalen%.!
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2.3.2 Besondere Festsetzungen f!r einzelne Natursch utzgebiete 

Zus#tzlich zu den allgemeinen Festsetzungen in Kapitel 2.3.1 gelten f!r einzelne Natur-
schutzgebiete entsprechend ihrem Schutzzweck (vgl. Kapitel 2.3.3) einzelne oder mehre-
re der nachfolgend genannten besonderen Festsetzungen. 

I. Verbote 

Es ist verboten:  

19. Biozide im Wald auszubringen und den Boden im Wald zu d#ngen oder zu kal-
ken sowie die chemische Behandlung von Holz oder anderen Produkten im 
Wald vorzunehmen. 

Unber#hrt  bleibt die erstmalige Start- oder Pflanzlochd!ngung. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln f!r Kalamit#tsf#lle und Bodenschutzkalkungen 
auûerhalb von nach § 62 LG gesch!tzten kalkempfindlichen Biotopen. 

Erl uterungen: !

Die!Bodenschutzkalkung!darf!nur!auûerhalb!der!Vegetationsperiode!und!nur!mit!ge-
eignetem!Material!erfolgen.!
Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!

N!1! ! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!
Grindt!und!Haus!L"ttingen!

N!2! ! Bislicher!Insel!
N!5! ! F"rstenberg!
N!6! ! N#rdlicher!T"schenwald!!
N!7! ! Winkelscher!Busch!

20. Naturnahe und nat#rliche Waldfl!chen feuchter bis nasser Standorte (Erlen-
Eschen- und Weichholzauenw!lder) forstwirtschaftlich zu nutzen.  

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag. 

Erl uterungen: !

Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!
N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!

Grindt!und!Haus!L"ttingen!
N!2! Bislicher!Insel!
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21. die vegetationskundlich bedeutsamen Gr#nlandfl!chen umzubrechen, umzu-
wandeln, zu d#ngen oder auf ihnen Biozide auszubringen. 

Erl uterungen: !

Die!vegetationskundlich!bedeutsamen!Fl chen!sind!in !der!Festsetzungskarte!Teil!1!
als!schraffierte!Fl chen!gekennzeichnet.!

Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!
N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!

Grindt!und!Haus!L"ttingen!!
N!2! Bislicher!Insel!
N!3! Hohe!Ley/!Wesendonker!Abzugsgraben/!Urselmanns!Ley!!
N!4! Grenzdyck!!

22. Biozide auf Gr#nland auszubringen. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r den Einsatz 
selektiv wirkender Biozide, die zur bestimmungsgem#ûen Nutzung der Fl#che 
erforderlich und nicht geeignet sind, die im Schutzgebiet zu erhaltenden Arten 
und Artengemeinschaften nachhaltig zu sch#digen. Der Biozideinsatz ist min-
destens 10 Tage vor seiner Durchf!hrung der Unteren Landschaftsbeh"rde an-
zuzeigen. Sofern die Untere Landschaftsbeh"rde nicht binnen 10 Tagen nach 
Eingang der Anzeige !ber die Zul#ssigkeit des Biozideinsatzes entscheidet, gilt 
die Ausnahme als erteilt. 

Erl uterungen: !

Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!
N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!

Grindt!und!Haus!L"ttingen!
N!2! Bislicher!Insel!

23. Gr#nland in der Zeit vom 15. M!rz bis 15. Juni eines jeden Jahres mechanisch 
zu bearbeiten. 

Unber#hrt  bleibt die mechanische Bearbeitung von Wiesen, M#hweiden sowie 
von Gr!nland, das aufgrund von Hochwasserereignissen vor dem 15. M#rz 
nicht befahrbar war. 

Ausnahmen erteilt die Untere Landschaftsbeh"rde auf Antrag f!r Maûnahmen, 
die zur bestimmungsgem#ûen Nutzung der Fl#che erforderlich und nicht geeig-
net sind, die im Schutzgebiet zu erhaltenden Arten und Artengemeinschaften 
nachhaltig zu sch#digen. Die Maûnahme ist mindestens 10 Tage vor ihrer 
Durchf!hrung der Unteren Landschaftsbeh"rde anzuzeigen. Sofern die Untere 
Landschaftsbeh"rde nicht binnen 10 Tagen nach Eingang der Anzeige !ber die 
Zul#ssigkeit der Maûnahme entscheidet, gilt die Ausnahme als erteilt. 
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Erl uterungen: !

Die!mechanische!Bearbeitung!kann!in!bestimmten!F ll en!einzelne!wiesenbr"tende!
Vogelarten!nachhaltig!sch digen.!Die!Ausnahmeregelu ng!dient!dazu,!die!Artenbe-
st nde!sowie!die!Vertr glichkeit!der!Maûnahmen!fest zustellen.!

Zur!mechanischen!Bearbeitung!von!Gr"nland!geh#ren!

-! das!Schleppen,!Walzen!oder!Striegeln!

-! das!Durchs en!der!Narbe!zur!Narbenverbesserung!

-! das!Ausm hen!von!Beweidungsresten/!unerw"nschtem!A ufwuchs!

Zur!mechanischen!Bearbeitung!z hlt!nicht!das!&bers en!z.B.!mit!dem!Schleuder-
streuer.!Die!Mahd!zur!Silage-!und!Heuwerbung!f llt! unter!die!Unber"hrtheit.!!

Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!
N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!

Grindt!und!Haus!L"ttingen!
N!2! Bislicher!Insel!

24. die Stockentenjagd auszu#ben. 

Unber#hrt  bleiben die einmalige w"chentliche Jagd w#hrend der gesetzlichen 
Jagdzeit sowie das unverz!gliche Erlegen von krankgeschossenem Wild gem. § 
22 a Abs. 1 BJG und von schwerkrankem Wild, es sei denn, dass es gen!gt und 
m"glich ist es zu fangen und zu versorgen. 

Erl uterungen: !

Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!
N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!

Grindt!und!Haus!L"ttingen!
N!2! Bislicher!Insel!

25. die Treibjagd auszu#ben. 

Unber#hrt  bleibt die Durchf!hrung einer Treibjagd pro Jagdbezirk in der Zeit 
vom 16. Oktober bis zum 20. November eines jeden Jahres. 

Erl uterungen: !
Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!

N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!
Grindt!und!Haus!L"ttingen!

N!2! Bislicher!Insel!

26. in den Gew!ssern zu baden, in ihnen zu angeln oder sie fischereilich zu nutzen.  

Unber#hrt  bleibt die fischereiliche Nutzung in bisheriger Art und in bisheri-
gem Umfang sowie das Angeln auûerhalb von R"hricht- und Schwimmblattbe-
st#nden.  
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Erl uterungen: !
Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!

N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!
Grindt!und!Haus!L"ttingen!

N!2! Bislicher!Insel!

27. die Gew!sser zu befahren, die Eisfl!chen zu betreten oder zu befahren. 

Unber#hrt  bleibt das Betreten und Befahren der Eisfl#che des Xantener Alt-
rheines auf der Fl#che mit besonderer Nutzungsregelung im Naturschutzgebiet 
N 2 Bislicher Insel. 

Erl uterungen: !

Die!Gew sserfl che!mit!besonderer!Nutzungsregelung! ist!in!der!Festsetzungskarte!
Teil!1!als!¹Fl che!mit!der!Zul ssigkeit!des!Eislauf ensª!punktiert!gekennzeichnet.!!
Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!!

N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!
Grindt!und!Haus!L"ttingen!

N!2! Bislicher!Insel!

28. die Wandersch!ferei in der Zeit vom 15. M!rz bis zum 15. Juni zu betreiben.  

Unber#hrt  bleibt die Schafbeweidung auf Ackerfl#chen sowie in den Deich-
schutzzonen I und II, soweit diese von den angrenzenden Fl#chen abgetrennt 
sind. 

Erl uterungen: !

Das!Verbot!dient!dem!Schutz!bodenbr"tender!Vogelart en.!
Dieses!Verbot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzge biete!

N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!
Grindt!und!Haus!L"ttingen!

N!2! Bislicher!Insel!
N!4! Grenzdyck!

. 

II. Gebote  

2. Die forstliche Nutzung der Waldfl!chen soll nach den Grunds!tzen der natur-
nahen Waldbewirtschaftung gem. Wald 2000 erfolgen.  

Erl uterungen: !

Dieses!Gebot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzgeb iete!
N!5! ! F"rstenberg!
N!6! ! N#rdlicher!T"schenwald!!
N!7! ! Winkelscher!Busch!
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3. Die Neuanlage oder der Ausbau von Forstwirtschaftswegen sind im Einverneh-
men mit der Unteren Landschaftsbeh"rde und der Unteren Forstbeh"rde 
durchzuf#hren. 

Erl uterungen: !

Dieses!Gebot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzgeb iete!
N!5! ! F"rstenberg!
N!6! ! N#rdlicher!T"schenwald!!
N!7! ! Winkelscher!Busch!

4. Die Auswirkungen des untert!gigen Salzbergbaus auf die Erdoberfl!che und die 
vorhandenen Lebensr!ume sind zu #berwachen und zu dokumentieren. 
Gegensteuernde Maûnahmen, die aufgrund von unvermeidbaren bergbaulichen 
Einwirkungen zur Behebung von Sch!den sowie zur Regulierung der Vorflut 
und des Grundwasserstandes erforderlich werden, sind im Einzelfall auf ihre 
Raumvertr!glichkeit hin zu #berpr#fen und im Einver nehmen mit der Unteren 
Landschaftsbeh"rde festzulegen. Bei allen Maûnahmen hat die Erhaltung der 
Stillgew!ssersysteme und die Aufrechterhaltung der Durchg!ngigkeit der Flieû-
gew!sser unter besonderer Ber#cksichtigung der FFH-Lebensr!ume und der 
Auenwaldbest!nde oberste Priorit!t. 

Erl uterungen: !

Dieses!Gebot!ist!festgesetzt!f"r!das!Naturschutzgeb iet!
N!2! Bislicher!Insel!

5. F#r die Bereiche des Naturschutzgebietes, die als FFH-Gebiet gemeldet sind, ist 
ein Maûnahmenplan gem!û Artikel 6 der FFH-Richtlini e in Verbindung mit 
§ 48c Absatz 2 Satz 3 LG zu erarbeiten. 

Erl uterungen: !

Das!Gebot!wird!f"r!alle!Naturschutzgebiete!festgese tzt,!in!denen!gemeldete!FFH-
Gebiete!liegen.!
Gem û!Art.!6!der!Richtlinie!92/43/EWG!des!Rates!vom !21.!Mai!1992!sind!f"r!die!
FFH-Gebiete!Maûnahmenpl ne!aufzustellen.!

Dieses!Gebot!ist!festgesetzt!f"r!die!Naturschutzgeb iete!
N!1! Reeser!Schanz,!Rheinaue!zwischen!Oberm#rmter!und!Vynen,!bei!Gut!

Grindt!und!Haus!L"ttingen!
N!2! Bislicher!Insel!

Die!am!31.10.2000!geschlossene!Vereinbarung!(ªVereinbarung!EG-
Vogelschutzgebiet!Unterer!Niederrheinº)!zwischen!dem!Land!Nordrhein-Westfalen,!
dem!Kreis!Wesel,!dem!Kreis!Kleve,!der!Stadt!Duisburg,!dem!Rheinischen!Landwirt-
schaftsverband,!der!Bezirksbauernschaft!D"sseldorf, !der!Kreisbauernschaft!Kleve,!
der!Kreisbauernschaft!Ruhrgebietsgroûst dte!Essen!M "hlheim!Duisburg!Oberhau-
sen,!der!Kreisbauernschaft!Wesel,!der!Landwirtschaftskammer!Rheinland!und!dem!
Waldbauernverband!ist!zu!beachten.!!
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